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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die  
Gemeinde Liederbach Ortsteile Niederhofheim und Oberliederbach, Gebiet A: "Nassge-
wann", Gebiet B: "Nördlich Weingärten" 
 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. III-119 vom 03.07.2013 
 

Vorg.:  Beschluss Nr. III-127 des Regionalvorstandes vom 16.05.2013 
 Beschluss Nr. III-119 der Verbandskammer vom 03.07.2013 zu DS III-124 

(Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr. III-165 des Regionalvorstands vom 10.10.2013 
Beschluss Nr. III-146 der Verbandskammer vom 13.11.2013 zu DS III-155 
(Offenlegungsbeschluss) 

 
 
I. Antrag 
 
Die Verbandskammer möge beschließen: 
 
1. Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Regionalplans 

Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die  Gemeinde 
Liederbach Ortsteile Niederhofheim und Oberliederbach, Gebiet A: "Nassgewann" 
und Gebiet B: "Nördlich Weingärten" wird aufgehoben. 

  
2. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 

 - die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 
 Gemeinden und das Regierungspräsidium Darmstadt von dem Beschluss 
 zu unterrichten, 
 - die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses im Staatsanzeiger für das 
 Land Hessen bekannt zu machen. 
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II. Erläuterung und Begründung des Beschlusses 
 
Die Gemeinde Liederbach hat mit Schreiben vom 27.08.2015 mitgeteilt, dass die Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke AG von ihren Erweiterungsplänen Abstand genommen hat und daher 
das Änderungsverfahren beendet werden kann.  
Somit wird der Aufstellungsbeschluss aufgehoben und das RegFNP-Änderungsverfahren zur 
1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die  
Gemeinde Liederbach Ortsteile Niederhofheim und Oberliederbach, Gebiet A: "Nassgewann" 
und Gebiet B: "Nördlich Weingärten" nicht mehr weitergeführt. 




